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Erstes Gesetz zur Umsetzung 

der Föderalismusreform und zum Büro-

kratieabbau im Geschäftsbereich des 

Ministeriums für Ernährung und 

Länd lichen Raum

Der Landtag hat am 4. November 2009 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur in Baden-Württemberg

(Agrarstrukturverbesserungsgesetz – ASVG)
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Erster Abschnitt

Anwendungs- und besonderer Geltungsbereich, 
Begriffsbestimmungen

§ 1

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung
auf

1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grund-
stücks, 

a) auf dem sich die Hofstelle oder ein Wirtschaftsge-
bäude eines land- oder forstwirtschaftlichen Betrie-
bes befindet, 

b) welches land- oder forstwirtschaftlich genutzt wird
oder nutzbar wäre und mindestens ein Hektar groß
ist; dient das Grundstück dem Weinbau oder Be-
trieben mit gartenbaulicher Erzeugung, beträgt die
Mindestgröße 0,5 Hektar;

2. den Landpachtvertrag im Sinne des § 585 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (BGB) über ein Grundstück nach

a) Nummer 1 Buchst. a,

b) Nummer 1 Buchst. b, welches mindestens zwei Hek-
tar groß ist.

Als Grundstück gilt auch ein Teil eines Grundstücks.

(2) Ein Grundstück wird im Sinne dieses Gesetzes land-
wirtschaftlich genutzt, wenn seine Grundfläche zum
Zwecke der Landwirtschaft im Sinne von § 4 Abs. 1 des
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) be-
wirtschaftet wird, unabhängig von der Art und der Inten-
sität der Nutzung. Ein Grundstück gilt auch dann als
landwirtschaftlich genutzt, wenn seine Grundfläche ganz
oder teilweise

1. nach Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaft in gutem landwirtschaftlichem und ökologi-
schem Zustand erhalten wird, 

2. in Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Gleichstel-
lung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter
Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBl. I S. 910), geändert
durch Artikel 62 a des Gesetzes vom 13. April 2006
(BGBl. I S. 855, 863), stillgelegt worden ist oder als
stillgelegt gilt,

3. mit mehrjährigen Kulturen im Sinne von § 25 a Abs. 1
LLG bepflanzt ist,

4. im Rahmen einer durch §§ 26 und 27 LLG begrün-
deten Verpflichtung bewirtschaftet oder gepflegt
wird.

(3) Ein Grundstück wird im Sinne dieses Gesetzes
forstwirtschaftlich genutzt, wenn es von der Definition
nach § 2 Abs. 1 bis 3 des Landeswaldgesetzes erfasst
wird.

(4) Ein brach liegendes Grundstück gilt in der Regel als

1. landwirtschaftlich nutzbar, wenn seine Grundfläche
mit Maschinen und Geräten, die zur gewöhnlichen
Ausstattung eines landwirtschaftlichen Betriebs ge -
hören, wieder in landwirtschaftliche Kultur genom-
men werden könnte,

2. forstwirtschaftlich nutzbar, wenn seine Grundfläche in
zulässiger Weise aufgeforstet werden könnte,

soweit nicht öffentlich-rechtliche Vorschriften der Re-
kultivierung oder Aufforstung entgegenstehen.

(5) Beschränkungen der land- oder forstwirtschaft -
lichen Nutzung durch öffentlich-rechtliche Vorschriften
oder freiwillige Vereinbarungen ändern die land- oder
forstwirtschaftliche Zweckbestimmung des Grundstücks
nicht.

(6) Werden in einem Vertrag getrennt voneinander liegen-
de Grundstücke veräußert, für die nach Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 Buchst. b unterschiedliche Mindestgrößen gelten, ist
dieses Gesetz auf die Grundstücke anzuwenden, deren
Grundfläche die für das jeweilige Grundstück maßgeben-
de Mindestgröße überschreitet.

(7) Bildet das veräußerte Grundstück mit anderen Grund-
stücken des Veräußerers eine räumlich zusammenhän-
gende Fläche, ist die Mindestgröße aus der Summe der
Flächeninhalte der zur zusammenhängenden Fläche ge -
hörenden Grundstücke zu ermitteln. Der Zusammenhang
wird durch Wege im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 4 des
Straßengesetzes oder durch Gräben, die in öffentlichem
Eigentum stehen, nicht unterbrochen.

(8) Alle in diesem Gesetz genannten Bestimmungen des
Bundes- und des Landesrechts sind in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung anzuwenden.
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§ 2

Besonderer Geltungsbereich

(1) An Stelle der in § 1 Abs. 1 bestimmten Mindest-
größen wird zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für
die Agrarstruktur für Grundstücke auf den in der Anlage
verzeichneten Gemarkungen der Landkreise Lörrach,
Waldshut, Schwarzwald-Baar-Kreis, Konstanz und Tutt-
lingen eine Mindestgröße von 10 Ar festgesetzt. Satz 1
findet keine Anwendung auf die Veräußerung von
Grundstücken

1. an Gemeinden oder Gemeindeverbände, in deren Ge-
biet das Grundstück liegt,

2. an Träger der öffentlichen Wasserversorgung wenn
das Grundstück in einem Wasserschutzgebiet nach 
§ 51 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes oder in einem
als Wasserschutzgebiet vorgesehenen Gebiet liegt, in
dem vorläufige Anordnungen nach § 24 Abs. 2 des
Wassergesetzes getroffen worden sind,

3. die ausschließlich forstwirtschaftlich genutzt werden.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung 

1. die in § 1 Abs. 1 genannten Mindestgrößen auch in an-
deren, in geeigneter Weise zu bezeichnenden Teilen
des Landesgebiets auf bis zu 10 Ar abzusenken,

2. zu bestimmen, dass in den in Absatz 1 Satz 1 oder
nach Nummer 1 bezeichneten Landesteilen

a) die Genehmigung eines nach § 3 genehmigungsbe-
dürftigen Rechtsgeschäfts über die in § 7 Abs. 1
und 2 genannten Gründe hinaus versagt oder mit
Nebenbestimmungen nach §§ 8 oder 9 versehen,

b) ein Landpachtvertrag oder eine Vertragsänderung
über die in § 13 Abs. 1 und 2 genannten Gründe
hinaus beanstandet

werden kann, soweit dies in dem jeweils betroffenen
Teil des Landesgebiets zur Abwehr einer erheblichen
Gefahr für die Agrarstruktur erforderlich ist. 

(3) Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum wird ermächtigt, die Anlage zu Absatz 1 durch
Rechtsverordnung zu ändern, wenn dessen Anpassung
im Falle von Vereinbarungen zwischen Deutschland und
der Schweiz über die Änderung der Abgrenzung der
deutschen Zollgrenzzone erforderlich ist. 

Zweiter Abschnitt

Grundstückverkehr

§ 3

Genehmigungspflichtige Geschäfte

(1) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grund-
stücks und der schuldrechtliche Vertrag hierüber bedür-
fen der Genehmigung, über die auf Antrag die Landwirt-
schaftsbehörde entscheidet. Ist ein schuldrechtlicher Ver-
trag genehmigt worden, so gilt auch die in Ausführung
dieses Vertrags vorgenommene Auflassung als geneh-
migt. Die Genehmigung kann auch schon vor der Beur-
kundung des Rechtsgeschäfts erteilt werden.

(2) Der rechtsgeschäftlichen Veräußerung stehen gleich

1. die Einräumung und die Veräußerung eines Miteigen-
tumsanteils an einem Grundstück;

2. die Veräußerung eines Erbanteils an einen anderen als
an einen Miterben, wenn der Nachlass im Wesent -
lichen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb besteht;

3. die Bestellung eines Nießbrauchs oder eines Erbbau-
rechts an einem Grundstück.

(3) Im Falle des Absatzes 1 Satz 2 ist die Urkunde mit der
Auflassungserklärung, im Falle des Absatzes 1 Satz 3 der
notariell beurkundete schuldrechtliche Vertrag nebst Auf-
lassungserklärung nachzureichen.

§ 4

Genehmigungsfreie Geschäfte

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn

1. der Bund oder das Land als Vertragsteil an der Ver-
äußerung beteiligt ist; 

2. eine mit den Rechten einer Körperschaft des öffent -
lichen Rechts ausgestattete Religionsgemeinschaft ein
Grundstück erwirbt, es sei denn, dass es sich um einen
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb handelt;

3. die Veräußerung oder die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Durchführung eines Flurneuordnungsver-
fahrens oder eines Siedlungsverfahrens dient;

4. Grundstücke veräußert werden, die im räumlichen
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne von
§ 30 des Baugesetzbuchs (BauGB) liegen, es sei denn,
dass es sich um die Wirtschaftsstelle eines land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebes oder um Grundstücke
handelt, die im Bebauungsplan als Grundstücke im
Sinne von § 1 ausgewiesen sind;

5. eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband an der
Veräußerung beteiligt ist, das veräußerte Grundstück
im Gebiet der beteiligten Gemeinde oder des beteilig-
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ten Gemeindeverbands liegt und durch einen Bauleit-
plan im Sinne von § 1 Abs. 2 BauGB nachgewiesen
wird, dass das Grundstück für andere als die in § 1 be-
zeichneten Zwecke vorgesehen ist.

§ 5

Zeugnis über die Genehmigungsfreiheit

Ist zur Veräußerung die Genehmigung nicht erforderlich, so
hat die Landwirtschaftsbehörde auf Antrag ein Zeugnis dar-
über zu erteilen. Das Zeugnis steht der Genehmigung gleich.

§ 6

Pflicht zur Erteilung der Genehmigung

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn

1. ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb geschlossen
veräußert oder im Wege der vorweggenommenen Erb-
folge übertragen wird oder an einem Grundstück ein
Nießbrauch oder Erbbaurecht bestellt wird und der Er-
werber, Nießbraucher oder Erbbauberechtigte entweder
der Ehegatte des Eigentümers oder mit dem Eigen -
tümer in gerader Linie oder bis zum dritten Grad in der
Seitenlinie verwandt oder bis zum zweiten Grad ver-
schwägert ist;

2. ein gemischter Betrieb insgesamt veräußert wird und
die land- oder forstwirtschaftliche Fläche nicht die
Grundlage für eine selbstständige Existenz bietet;

3. die Veräußerung einer Grenzverbesserung dient;

4. Grundstücke zur Verbesserung der Landbewirtschaf-
tung oder aus anderen Gründen getauscht werden und
ein etwaiger Geldausgleich nicht mehr als ein Viertel
des höheren Grundstückwerts ausmacht;

5. ein Grundstück zur Vermeidung einer Enteignung
oder einer bergrechtlichen Grundabtretung an denjeni-
gen veräußert wird, zu dessen Gunsten es enteignet
werden könnte oder abgetreten werden müsste, oder
ein Grundstück an denjenigen veräußert wird, der das
Eigentum auf Grund gesetzlicher Verpflichtung über-
nehmen muss;

6. Ersatzland erworben wird, soweit

a) der Erwerber auf das Ersatzland zur Sicherung sei-
ner Existenz oder zur Aufrechterhaltung seines per-
sönlich bewirtschafteten Betriebes angewiesen ist
oder

b) das Ersatzland zur Erfüllung dem Erwerber we-
sensgemäß obliegender Aufgaben zu dienen be-
stimmt ist und es sich bei dem Ersatzland nicht um
einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt;

c) eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband das Er-
satzland zur alsbaldigen Verpachtung oder Ver-

äußerung an einen bestimmten von ihr oder von
ihm verdrängten Landwirt benötigt.

§ 7

Versagung oder Einschränkung der Genehmigung

(1) Die Genehmigung darf nur versagt oder durch Aufla-
gen (§ 8) oder Bedingungen (§ 9) eingeschränkt werden,
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass

1. die Veräußerung eine agrarstrukturell nachteilige Ver-
teilung des Grund und Bodens bedeutet oder

2. durch die Veräußerung das Grundstück oder eine
Mehrheit von Grundstücken, die räumlich oder wirt-
schaftlich zusammenhängen und dem Veräußerer ge -
hören, unwirtschaftlich verkleinert oder aufgeteilt
würde oder

3. der Gegenwert in einem groben Missverhältnis zum
Wert des Grundstücks steht.

(2) Zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Agrar -
struktur kann der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines
Grundstücks auf den in der Anlage zu § 2 Abs. 1 ver-
zeichneten Gemarkungen die Genehmigung auch dann
versagt oder durch Auflagen oder Bedingungen einge-
schränkt werden, wenn der vereinbarte Kaufpreis den
aus der Kaufwertstatistik für die Gemeinde, auf deren
Gebiet das Grundstück liegt, ermittelten durchschnitt -
lichen landwirtschaftlichen Verkehrswert vergleichbarer
Grundstücke um mehr als 20 Prozent übersteigt. Weist
die Kaufwertstatistik für diese Gemeinde keine Kauf-
werte für vergleichbare Grundstücke aus, können die
Kaufwerte vergleichbarer Grundstücke in angrenzenden
Gemeinden oder andere geeignete Bewertungsgrund -
lagen herangezogen werden. 

(3) Eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung des Grund
und Bodens im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 liegt in der
Regel dann vor, wenn die Veräußerung Maßnahmen zur
Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht. Eine agrar -
strukturell nachteilige Verteilung des Grund und Bodens
liegt auch dann vor, wenn das veräußerte Grundstück der
Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte dient, die außer-
halb des gemeinsamen Marktes zollfrei verbracht werden,
und dadurch Wettbewerbsverzerrungen entstehen.

(4) Eine unwirtschaftliche Verkleinerung oder Aufteilung
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 liegt in der Regel dann vor,
wenn durch Erbauseinandersetzung, Übergabevertrag
oder eine sonstige rechtsgeschäftliche Veräußerung

1. ein selbstständiger landwirtschaftlicher Betrieb seine
Lebensfähigkeit verlieren würde;

2. ein landwirtschaftliches Grundstück kleiner als zwei
Hektar oder ein Grundstück, das Betrieben mit garten-
baulicher Erzeugung oder dem Weinbau dient, kleiner
als 0,5 Hektar wird;
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3. ein forstwirtschaftliches Grundstück kleiner als drei-
einhalb Hektar wird, es sei denn, dass seine ordnungs-
gemäße forstliche Bewirtschaftung gewährleistet er-
scheint;

4. in einem Flurbereinigungsverfahren zugeteilte oder
anlässlich einer mit öffentlichen Mitteln geförderten
Aufstockung oder Aussiedlung eines landwirtschaft -
lichen Betriebes erworbene Grundstücke in der Weise
geteilt werden, dass die Teilung diesen Maßnahmen
zur Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht.

(5) Wird das Grundstück für andere als land- oder forst-
wirtschaftliche Zwecke veräußert, so darf die Genehmi-
gung aus dem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Grund nicht
versagt werden.

(6) Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das
Vorkaufsrecht nach § 17 ausgeübt werden kann, so darf,
wenn das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird, die Geneh-
migung nach Absatz 1 Nr. 1 nur versagt oder durch Auf-
lagen oder Bedingungen eingeschränkt werden, wenn 

1. es sich um die Veräußerung eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebes handelt oder

2. die Nichtausübung des Vorkaufsrechts darauf beruht,
dass das Siedlungsunternehmen ein Grundstück zu 
einem Preis erwerben müsste, der nach Absatz 1 Nr. 3
in einem groben Missverhältnis zum Wert des Grund-
stücks steht.

(7) Bei der Entscheidung über den Genehmigungsantrag
muss auch allgemeinen volkswirtschaftlichen Belangen
Rechnung getragen werden, insbesondere wenn Grund-
stücke zur unmittelbaren Gewinnung von Roh- und
Grundstoffen (Bodenbestandteile) veräußert werden. 

(8) Die Genehmigung soll, auch wenn ihr Bedenken aus
den in Absatz 1 und 2 genannten Gründen entgegen -
stehen, nicht versagt werden, wenn dies eine unzumut -
bare Härte für den Veräußerer bedeuten würde. 

(9) Soll die Genehmigung für ein Rechtsgeschäft, an
dem eine Gemeinde oder ein Landkreis beteiligt ist, ver-
sagt oder durch Auflagen oder Bedingungen einge-
schränkt werden, entscheidet die zuständige Behörde mit
Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.

§ 8

Genehmigung unter Auflagen

(1) Dem Erwerber kann die Auflage gemacht werden, 

1. das erworbene Grundstück an einen Landwirt zu ver-
pachten;

2. das erworbene Grundstück ganz oder zum Teil zu an-
gemessenen Bedingungen entweder an einen Land-
wirt oder an das Siedlungsunternehmen zu ver-
äußern;

3. an anderer Stelle binnen einer bestimmten, angemes-
senen Frist Land abzugeben, jedoch nicht mehr als der
Größe oder dem Wert des erworbenen Grundstücks
entspricht;

4. zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Waldbewirt-
schaftung einen Bewirtschaftungsvertrag mit einem
forstlichen Sachverständigen oder einer Forstbehörde
abzuschließen oder nach einem genehmigten Wirt-
schaftsplan zu bewirtschaften.

(2) Wird die Genehmigung unter Auflagen erteilt, so ist
die hierdurch betroffene Vertragspartei berechtigt, bis
zum Ablauf eines Monats nach Eintritt der Bestandskraft
des Bescheids vom Vertrag zurückzutreten. Auf das
Rücktrittsrecht sind § 323 Abs. 6 und die §§ 346 bis 349
sowie 351 BGB entsprechend anzuwenden.

(3) Ist eine Genehmigung unter einer Auflage nach die-
sem Gesetz oder nach dem Grundstückverkehrsgesetz
erteilt und haben sich die Umstände, die für die Erteilung
der Auflage maßgebend waren, wesentlich geändert, so
kann der durch die Auflage Beschwerte bei der Land-
wirtschaftsbehörde die Änderung oder Aufhebung der
Auflage beantragen. Lehnt die Landwirtschaftsbehörde
den Antrag ganz oder teilweise ab, kann Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung an das nach § 32 Abs. 3 Satz 1
zuständige Gericht gestellt werden. Für den Antrag gilt 
§ 32 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

§ 9

Genehmigung unter Bedingungen

(1) Die Genehmigung kann unter der Bedingung erteilt
werden, dass innerhalb einer bestimmten Frist

1. die Vertragsparteien einzelne Vertragsbestimmungen,
denen Bedenken aus einem der in § 7 aufgeführten
Tatbestände entgegenstehen, in bestimmter Weise än-
dern; 

2. der Erwerber das landwirtschaftliche Grundstück auf
eine bestimmte Zeit an einen Landwirt verpachtet;

3. der Erwerber an anderer Stelle Land abgibt, jedoch
nicht mehr, als der Größe und dem Wert des zu erwer-
benden Grundstücks entspricht.

(2) Ist die Bedingung eingetreten, hat die Landwirt-
schaftsbehörde hierüber auf Antrag eine Bescheinigung
zu erteilen.

§ 10

Erklärung über die Ausübung des Vorkaufsrechts

Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das Vor-
kaufsrecht nach § 17 ausgeübt werden kann, hat die
Landwirtschaftsbehörde, bevor sie über den Antrag auf
Genehmigung entscheidet, den Vertrag umgehend der



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 5416

6

Siedlungsbehörde zur Herbeiführung einer Erklärung
über die Ausübung des Vorkaufsrechts durch das Sied-
lungsunternehmen vorzulegen.

Dritter Abschnitt

Landpachtverkehr

§ 11

Anzeige

(1) Der Verpächter hat unbeschadet der Vorschrift des 
§ 12 den Abschluss eines Landpachtvertrags durch Vor-
lage oder im Falle eines mündlichen Vertragsabschlusses
durch inhaltliche Mitteilung des Landpachtvertrags der
Landwirtschaftsbehörde anzuzeigen. Das Gleiche gilt für
vereinbarte Änderungen der in einem anzeigepflichtigen
Landpachtvertrag enthaltenen Bestimmungen über die
Pachtsache, die Pachtdauer und die Vertragsleistungen,
sofern die Änderung nicht im Wege eines Vergleichs vor
einem Gericht oder vor einer berufsständischen Pacht-
schlichtungsstelle zustande gekommen ist. Zur Anzeige
nach Satz 1 und 2 ist auch der Pächter berechtigt.

(2) Der Abschluss eines Landpachtvertrags und die
Vertragsänderung sind jeweils innerhalb eines Monats
nach Unterzeichnung durch die Vertragsparteien unter
Vor lage der Vertragsurkunde oder im Falle eines
münd lichen Pachtvertrags nach dem Zustandekommen
der Vereinbarung unter Mitteilung ihres Inhalts anzu-
zeigen.

§ 12

Ausnahmen

Der Anzeigepflicht unterliegen nicht 

1. Landpachtverträge, die im Falle eines behördlich ge-
leiteten Verfahrens abgeschlossen werden;

2. Landpachtverträge zwischen Ehegatten oder Perso-
nen, die in gerader Linie verwandt oder bis zum drit-
ten Grad in der Seitenlinie verwandt oder bis zum
zweiten Grad verschwägert sind.

§ 13

Beanstandung

(1) Die Landwirtschaftsbehörde kann einen anzuzeigen-
den Landpachtvertrag oder eine anzuzeigende Vertrags -
änderung beanstanden, wenn

1. die Verpachtung eine agrarstrukturell nachteilige Ver-
teilung der Bodennutzung bedeutet,

2. durch die Verpachtung ein Grundstück oder eine
Mehrheit von Grundstücken, die räumlich oder wirt-

schaftlich zusammenhängen, unwirtschaftlich in der
Nutzung aufgeteilt wird oder

3. die Pacht nicht in einem angemessenen Verhältnis zu
dem Ertrag steht, der bei ordnungsmäßiger Bewirt-
schaftung nachhaltig zu erzielen ist.

(2) Zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die Agrar -
struktur kann ein Landpachtvertrag über ein Grundstück
auf den in der Anlage zu § 2 Abs. 1 verzeichneten Ge-
markungen auch dann beanstandet werden, wenn die
vereinbarte Pacht den durchschnittlichen ertragsange-
messenen Pachtzins vergleichbarer Grundstücke in der
Gemeinde, in der das Grundstück liegt, um mehr als 
20 Prozent überschreitet; das Gleiche gilt für eine anzu-
zeigende Vertragsänderung. Liegt für das Grundstück
kein Vergleichswert aus dieser Gemeinde vor, kann auf
Vergleichswerte aus angrenzenden Gemeinden oder an-
dere geeignete Bewertungsgrundlagen zurückgegriffen
werden.

(3) Eine agrarstrukturell nachteilige Verteilung der Bo-
dennutzung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 liegt in der
Regel vor, wenn die Verpachtung Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur widerspricht. Eine agrar -
strukturell nachteilige Verteilung des Grund und Bo-
dens liegt auch dann vor, wenn das verpachtete Grund-
stück der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte
dient, die außerhalb des Gemeinsamen Marktes zollfrei
verbracht werden, und dadurch Wettbewerbsverzerrun-
gen entstehen.

(4) Eine unwirtschaftliche Aufteilung im Sinne des Ab-
satzes 1 Nr. 2 liegt in der Regel vor, wenn durch die Ver-
pachtung die Nutzung von Grundstücken, die in einem
mit öffentlichen Mitteln geförderten Verfahren zusam-
mengelegt wurden oder deren Erwerb öffentlich geför-
dert wurde, dem Verfahrens- oder Förderungszweck zu-
wider verändert wird.

(5) Ein Landpachtvertrag oder eine Vertragsänderung
darf nicht beanstandet werden, wenn dies eine unzumut-
bare Härte für einen Vertragsteil wäre.

Vierter Abschnitt

Ländliche Siedlung

§ 14

Siedlungsunternehmen

(1) Das auf der Grundlage von § 1 des Reichssiedlungs-
gesetzes vom 11. August 1919 (RGBl. S.1429) gegrün-
dete gemeinnützige Siedlungsunternehmen des Landes
(Siedlungsunternehmen) hat als Organ der staatlichen
Agrar- und Strukturpolitik die Aufgabe, zur Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum beizu-
tragen; es führt diese Aufgabe unter Geltung dieses Ge-
setzes in seinem Geschäftsbezirk fort. Seine Stellung als
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gemeinnütziges Siedlungsunternehmen auch im Sinne
des Reichssiedlungsgesetzes wird dadurch nicht berührt.

(2) Das Siedlungsunternehmen steht unter der Aufsicht
des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum
als oberster Siedlungsbehörde. 

(3) Das Siedlungsunternehmen hat das auf Grund der Be-
stimmungen dieses Gesetzes beschaffte Land innerhalb
von 10 Jahren nach Erwerb des Eigentums vorrangig für
Siedlungszwecke zu verwenden, jedoch nur bis zur
Größe vergleichbarer landwirtschaftlicher Betriebe in der
Region. Eine Verwendung für Siedlungszwecke liegt
auch dann vor, wenn das Siedlungsunternehmen Grund-
stücke zur Verbesserung der Agrarstruktur verwendet
oder einen von ihm erworbenen landwirtschaft lichen Be-
trieb im Ganzen einem Siedlungsbewerber überträgt.

(4) Aussiedlungen gelten als Siedlung im Sinne dieses
Gesetzes, wenn sie durch das Siedlungsunternehmen
durchgeführt werden.

(5) Das Siedlungsunternehmen kann auch als Beauftrag-
ter der Gemeinde bei der Vorbereitung oder Durch-
führung einer städtebaulichen Sanierungs- oder Entwick-
lungsmaßnahme, insbesondere als Sanierungs- oder Ent-
wicklungsträger, sowie als Betreuer von Eigentümern
bei der Durchführung von Sanierungs- oder Entwick-
lungsmaßnahmen tätig werden.

(6) Zu den Aufgaben des Siedlungsunternehmens gehört
es auch, für öffentliche Infrastrukturmaßnahmen oder
andere Maßnahmen, für die auf Grund eines Gesetzes
die Enteignung zulässig wäre, geeignete Grundstücke zu
beschaffen oder zur Verfügung zu stellen, wenn im Zu-
sammenhang mit der Maßnahme einem Land- oder
Forstwirt Ersatzland gewährt werden soll. Das Sied-
lungsunternehmen kann vom Maßnahmenträger auch
mit der Durchführung von Umsiedlungen oder gesetzlich
vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
be auftragt werden.

§ 15

Siedlungsbehörde

Siedlungsbehörde ist das Landesamt für Geoinformation
und Landentwicklung. Es ist zuständige Behörde für die
Aufgaben auf dem Gebiet der Bodenreform und der
ländlichen Siedlung nach diesem Gesetz oder ergänzen-
den Vorschriften, die auf dieses Gesetz oder das Reichs-
siedlungsgesetz verweisen oder Bezug nehmen.

§ 16

Bodenfonds

(1) Das Siedlungsunternehmen hat, unbeschadet anderer
gesetzlicher Bestimmungen, die von ihm erworbenen
Grundstücke unmittelbar oder im Wege des Tausches

zur Verbesserung der Agrar- und Infrastruktur zu ver-
wenden. Die nach früherem Recht, durch Ausübung des
Vorkaufsrechts nach diesem Gesetz oder mit staatlicher
Finanzhilfe erworbenen Grundstücke, die dazu verwen-
deten Finanzierungsmittel sowie die für das Unterneh-
men bei der Veräußerung begründeten Rechte an diesen
Grundstücken sind in dem mit Wirkung vom 1. Januar
1980 gegründeten Bodenfonds vereinigt. Die Mittel des
Bodenfonds sind ausschließlich zur Finanzierung des Er-
werbs von fondsgebundenen Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie deren Verwertung zu ver-
wenden. Das Unternehmen verwaltet den Fonds nach
staatlicher Weisung; er ist wirtschaftlich und organisato-
risch von anderen Aufgaben des Siedlungsunternehmens
getrennt zu führen. Die Vergütungen für die Leistungen
des Unternehmens werden dem Fonds entnommen.

(2) Das Land stellt dem Siedlungsunternehmen für den
Ankauf von Land Mittel zur Verfügung.

§ 17

Voraussetzung des Vorkaufsrechts 
des Siedlungsunternehmens

(1) Wird ein landwirtschaftliches Grundstück im Sinne
von § 1 mit einer Mindestgröße von zwei Hektar durch
Kaufvertrag veräußert, so hat das Siedlungsunternehmen
das Vorkaufsrecht für alle vom Kaufvertrag erfassten
landwirtschaftlichen Grundstücke, wenn die Veräuße-
rung einer Genehmigung nach § 3 bedarf und die Land-
wirtschaftsbehörde zu der Auffassung gelangt, dass die
Genehmigung nach § 7 zu versagen wäre. Das Vorkaufs-
recht kann vom Siedlungsunternehmen auch dann aus-
geübt werden, wenn kein Landwirt bereit ist, das Grund-
stück zu den Bedingungen des Kaufvertrages zu erwer-
ben. Im besonderen Geltungsbereich nach § 2 Abs. 1
kann das Vorkaufsrecht ausgeübt werden, wenn das
Grundstück eine Mindestgröße von 10 Ar hat. Das Vor-
kaufsrecht nach diesem Gesetz tritt an die Stelle des
Vorkaufsrechts nach § 4 des Reichssiedlungsgesetzes
vom 11. August 1919 (RGBl. I S. 1429), zuletzt geändert
durch Artikel 7 Abs. 14 des Gesetzes vom 19. Juni 2001
(BGBl. I S. 1149, 1169), in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(2) Das Vorkaufsrecht besteht nicht, wenn die Veräuße-
rung nach § 4 keiner Genehmigung bedarf oder der Ver-
pflichtete das Grundstück an seinen Ehegatten oder an
eine Person veräußert, die mit ihm in gerader Linie oder
bis zum dritten Grad in der Seitenlinie verwandt oder bis
zum zweiten Grad verschwägert ist.

(3) Das Vorkaufsrecht wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass in dem Veräußerungsvertrag ein geringeres als
das vereinbarte Entgelt beurkundet ist. Dem Siedlungs-
unternehmen gegenüber gilt das beurkundete Entgelt als
vereinbart.
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(4) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung
für das Land oder für Teile des Landes die Mindestgröße
der Grundstücke, die dem Vorkaufsrecht unterliegen, auf
mehr als zwei Hektar und für eine beschränkte Zeit auch
auf weniger als zwei Hektar festsetzen, wenn dies zur
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Agrarstruktur oder zur Abwehr erheblicher Gefahren für
die Agrarstruktur erforderlich ist. Satz 1 gilt für Ände-
rungen der in Absatz 1 Satz 3 festgesetzten Mindest-
größe entsprechend.

(5) Die Vorschriften des Reichssiedlungsergänzungsge-
setzes vom 4. Januar 1935 in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 2331-2, veröffentlichten
bereinigten Fassung in der jeweils geltenden Fassung
bleiben unberührt.

§ 18

Ausübung des Vorkaufsrechts

(1) Das Vorkaufsrecht kann ausgeübt werden, sobald
die Siedlungsbehörde dem Siedlungsunternehmen den
ihr von der Landwirtschaftsbehörde nach § 10 vorgeleg-
ten Kaufvertrag mitteilt. Das Siedlungsunternehmen
leitet seine Erklärung über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Landwirtschaftsbehörde, die den Kaufvertrag
vorgelegt hat, unmittelbar zu und informiert gleichzei-
tig die Siedlungsbehörde. Das Vorkaufsrecht wird da-
durch ausgeübt, dass die Landwirtschaftsbehörde diese
Erklärung dem Verpflichteten bekannt gibt; damit gilt
für das Rechtsverhältnis zwischen dem Verkäufer und
dem Siedlungsunternehmen die Veräußerung als geneh-
migt.

(2) Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist unwirksam,
wenn die Erklärung nach Absatz 1 Satz 3 nicht innerhalb
der Fristen des § 28 Abs. 1 bekannt gegeben worden ist;
dies gilt nicht im Falle des § 21 Satz 2.

(3) Der Ausübung des Vorkaufsrechts steht nicht entge-
gen, dass über eine nach anderen Gesetzen erforderliche
Genehmigung des Kaufvertrags noch nicht entschieden
ist.

§ 19

Bekanntgabe der Ausübung des Vorkaufsrechts

Erklärungen des Siedlungsunternehmens über die Aus -
übung des Vorkaufsrechts nach § 18 Abs. 1 hat die
Landwirtschaftsbehörde außer dem Vorkaufsverpflich-
teten auch dem Käufer und demjenigen bekannt zu
geben, zu dessen Gunsten der Kaufvertrag geschlossen
worden ist; dies gilt nicht, wenn die Ausübung des Vor-
kaufsrechts nach § 18 Abs. 2 unwirksam ist. § 36 gilt
entsprechend. In der Begründung ist darzulegen, warum
die Genehmigung der Veräußerung nach § 7 zu ver -
sagen wäre.

§ 20

Einwendungen gegen das Vorkaufsrecht

Einwendungen gegen das Vorkaufsrecht, die sich darauf
gründen, dass die Veräußerung einer Genehmigung nach
diesem Gesetz nicht bedarf oder die Genehmigung nach
§ 7 nicht zu versagen wäre, können außer von dem Ver-
pflichteten auch von dem Käufer und von demjenigen
erhoben werden, zu dessen Gunsten der Kaufvertrag ge-
schlossen worden ist. Die Einwendungen können nur
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 32
Abs. 2 geltend gemacht werden. 

§ 21

Besichtigungsrecht

Das Siedlungsunternehmen ist befugt, innerhalb der Frist
des § 28 Abs. 1 das Grundstück zu besichtigen und Ein-
sicht in die das Grundstück betreffenden behördlichen
Verfahrensakten zu nehmen. Wird es von dem Eigen -
tümer oder einem Dritten an der Ausübung des Besichti-
gungsrechts gehindert und teilt es dies der Landwirt-
schaftsbehörde innerhalb der Frist mit, so kann das Vor-
kaufsrecht noch innerhalb einer Frist von einem Monat
von dem Tage ab, an dem das Hindernis wegfällt, aus-
geübt werden, sofern die Landwirtschaftsbehörde die
Mitteilung über die Fristverlängerung innerhalb der Frist
des § 28 Abs. 1 dem Veräußerer bekannt gegeben hat.

§ 22

Erlöschen eines rechtsgeschäftlichen Vorkaufsrechts

Bei einem Eigentumserwerb durch Ausübung des Vor-
kaufsrechts erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufs-
rechte. Für die dadurch entstandenen Vermögensnach-
teile hat das Siedlungsunternehmen den Inhaber eines
er loschenen Rechts in Geld zu entschädigen; dies gilt
jedoch nicht, wenn im Zeitpunkt der Begründung des
er loschenen Rechts ein Vorkaufsrecht nach diesem Ge-
setz oder nach dem Reichssiedlungsgesetz bereits be-
stand.

Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn der Entschä-
digungsberechtigte ihn nicht innerhalb von drei Jahren
nach dem Erwerb des Eigentums durch das Siedlungsun-
ternehmen durch Klage geltend macht.

§ 23

Zubehör und Nebenleistungen

(1) Auf das Vorkaufsrecht sind § 464 Abs. 2 und die 
§§ 465 bis 468 BGB entsprechend anzuwenden. Das
Vorkaufsrecht erstreckt sich auch auf das mitverkaufte
Zubehör.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 5416

9

(2) Hat der Käufer eine Nebenleistung übernommen, die
nicht in Geld zu schätzen ist, so hat der Eigentümer dem
Siedlungsunternehmen gegenüber keinen Anspruch auf
die Erfüllung dieser Nebenleistung und der Vertragsstra-
fen, die zu ihrer Erfüllung ausbedungen sind.

§ 24

Übereignungsverlangen des früheren Berechtigten

(1) Verwendet das Siedlungsunternehmen im Falle der
Ausübung des Vorkaufsrechts das Grundstück nicht in-
nerhalb der in § 14 Abs. 3 Satz 1 bestimmten Frist für
Siedlungszwecke, so kann derjenige, dem ein im Grund-
buch eingetragenes oder durch Vormerkung gesichertes
Recht zustand, das nach § 22 erloschen ist, verlangen,
dass ihm das Grundstück zu dem im früheren Kaufver-
trag vereinbarten Entgelt, jedoch unter Berücksichtigung
werterhöhender Aufwendungen, durch das Siedlungsun-
ternehmen übereignet wird. Bestanden mehrere Rechte
dieser Art, so steht der Anspruch demjenigen zu, dessen
Recht den Vorrang hatte. Ist kein Berechtigter der ge-
nannten Art vorhanden, so kann der Käufer, in dessen
Rechte das Siedlungsunternehmen in Ausübung seines
Vorkaufsrechts eingetreten ist, die Übereignung zu dem
in Satz 1 bezeichneten Entgelt verlangen. Die Übereig-
nung kann nicht mehr verlangt werden, wenn sich das
Siedlungsunternehmen einem anderen gegenüber zur
Übereignung bindend verpflichtet hatte, bevor das Ver-
langen gestellt wurde.

(2) Das Verlangen ist gegenüber dem Siedlungsunter-
nehmen innerhalb eines Jahres nach Ablauf der in § 14
Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Frist zu stellen.

(3) Eine nach § 22 Satz 2 geleistete Entschädigung ist
dem Siedlungsunternehmen zurückzuerstatten, soweit
der Schaden durch die Übereignung des Grundstücks
entfällt.

§ 25

Voraussetzung und Dauer des Wiederkaufsrechts

(1) Das Siedlungsunternehmen hat bis zum 31. Dezem-
ber 2020 ein Wiederkaufsrecht für die von ihm begrün-
dete Ansiedlerstelle, wenn der Ansiedler sie ganz oder
teilweise veräußert oder aufgibt oder wenn er sie nicht
dauernd bewohnt oder bewirtschaftet. § 17 Abs. 2 gilt
entsprechend.

(2) Die Dauer des Wiederkaufsrechts, der Preis und die
näheren Bedingungen sind in dem Ansiedlungsvertrag
oder Kaufvertrag festzusetzen. Das Recht ist als Belas -
tung des Grundstücks im Grundbuch einzutragen. 

Fünfter Abschnitt

Verfahrensvorschriften

§ 26

Landwirtschaftsbehörde 

(1) Sachlich zuständige Landwirtschaftsbehörde im Sin -
ne dieses Gesetzes ist in den Landkreisen das Landrats -
amt als untere Landwirtschaftsbehörde, in den Stadtkrei-
sen das Bürgermeisteramt der Gemeinde.

(2) Örtlich zuständig ist die Landwirtschaftsbehörde, in
deren Bezirk die Hofstelle des Veräußerers oder Ver-
pächters liegt. Ist keine Hofstelle vorhanden oder liegt
diese außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes,
so ist die Landwirtschaftsbehörde zuständig, in deren
Bezirk die Grundstücke ganz oder zum größten Teil lie-
gen.

(3) Hält die Landwirtschaftsbehörde, bei der der Antrag
auf Genehmigung oder die Anzeige des Landpachtver-
trags oder der Vertragsänderung eingegangen ist, ihre
örtliche Zuständigkeit nicht für gegeben, so hat sie die
Sache unverzüglich, spätestens aber vor Ablauf eines
Monats nach Eingang des Antrags, an die örtlich zustän-
dige Landwirtschaftsbehörde abzugeben und den An-
tragsteller von der Abgabe zu benachrichtigen. Wird die
Benachrichtigung nicht binnen dieser Frist zugestellt, so
gilt die Veräußerung als genehmigt oder der Landpacht-
vertrag als nicht beanstandet. Die Abgabeverfügung ist
für die in ihr bezeichnete Landwirtschaftsbehörde bin-
dend und für die Beteiligten unanfechtbar. Der Lauf der
Fristen des § 28 Abs. 1 beginnt mit dem Tag des Ein-
gangs der Abgabeverfügung bei der bezeichneten Land-
wirtschaftsbehörde. 

§ 27

Antragsberechtigung

Zur Stellung des Antrags auf Genehmigung nach § 3 sind
die Vertragsparteien und derjenige berechtigt, zu dessen
Gunsten der Vertrag geschlossen worden ist. Dem An-
trag ist eine schriftliche Erklärung des Veräußerers bei-
zufügen, ob das veräußerte Grundstück mit anderen
Grundstücken des Veräußerers eine räumlich zusam-
menhängende Fläche im Sinne von § 1 Abs. 7 bildet oder
nicht. Hat ein Notar den Vertrag beurkundet, so gilt die-
ser als ermächtigt, die Genehmigung zu beantragen.
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§ 28

Behördliches Verfahren

(1) Die Landwirtschaftsbehörde hat innerhalb von zwei
Monaten

1. nach Eingang des Antrags und der Urkunde über das zu
genehmigende Rechtsgeschäft über die Genehmigung,

2. nach Anzeige des Vertragsabschlusses oder der Ver-
tragsänderung über die Beanstandung des Landpacht-
vertrags oder der Vertragsänderung

durch schriftlichen Bescheid zu entscheiden. Hat die
Landwirtschaftsbehörde eine Erklärung über die Aus -
übung des Vorkaufsrechts nach § 10 herbeizuführen, so
ist vor Ablauf der Frist dem Veräußerer ein Zwischenbe-
scheid zu erteilen. Durch den Zwischenbescheid verlän-
gert sich die Frist um einen weiteren Monat. Die Berech-
nung der Fristen richtet sich nach § 31 des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes.

(2) Gehen Antrag und Urkunde an unterschiedlichen
Tagen ein, beginnt die in Absatz 1 Satz 1 genannte Frist
mit dem auf den Tag des letzten Eingangs folgenden Tag. 

(3) Die Genehmigung gilt als erteilt, falls die Landwirt-
schaftsbehörde dem Veräußerer nicht innerhalb der in
Absatz 1 bestimmten Frist eine Entscheidung nach § 7
oder im Falle des § 21 Satz 2 die Mitteilung über die
Verlängerung der Frist zur Ausübung des Vorkaufs-
rechts bekannt gibt. Der Landpachtvertrag oder die Ver-
tragsänderung gilt als nicht beanstandet, wenn die Frist
abläuft, ohne dass den Vertragsteilen ein Beanstan-
dungsbescheid bekannt gegeben worden ist. 

(4) Ist die Entscheidung über die Genehmigung durch
Verwaltungsakt oder die Genehmigung durch Fristablauf
unanfechtbar geworden, hat die Landwirtschaftsbehörde
hierüber auf Antrag ein Zeugnis zu erteilen.

(5) In dem Beanstandungsbescheid sind die Vertragsteile
aufzufordern, den Landpachtvertrag oder die Vertragsän-
derung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der mindes -
tens einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids lie-
gen soll, aufzuheben oder in bestimmter Weise zu än-
dern. Kommen die Vertragsteile der Aufforderung nicht
nach, gilt der Landpachtvertrag oder die Vertragsände-
rung mit Ablauf der Frist als aufgehoben, sofern nicht
vorher ein Vertragsteil einen Antrag auf gerichtliche
Entscheidung gestellt hat. 

§ 29

Nachweis beim Grundbuchamt

(1) Auf Grund einer genehmigungsbedürftigen Veräuße-
rung darf eine Rechtsänderung in das Grundbuch erst
eingetragen werden, wenn dem Grundbuchamt die Un-
anfechtbarkeit der Genehmigung nachgewiesen wird.

(2) Ist im Grundbuch auf Grund eines nicht genehmigten
Rechtsgeschäfts eine Rechtsänderung eingetragen, so hat
das Grundbuchamt auf Ersuchen der Landwirtschafts-
behörde oder des Vorsitzenden des Gerichts, falls nach
deren Ermessen eine Genehmigung erforderlich ist, 
einen Widerspruch im Grundbuch einzutragen. Der Wi-
derspruch ist zu löschen, wenn die Landwirtschafts-
behörde oder der Vorsitzende des Gerichts darum er-
sucht oder wenn dem Grundbuchamt die Unanfechtbar-
keit der Genehmigung nachgewiesen wird. § 53 Abs. 1
der Grundbuchordnung bleibt unberührt.

(3) Besteht die auf Grund eines nicht genehmigten Rechts-
geschäfts vorgenommene Eintragung einer Rechts ände -
rung ein Jahr, so gilt das Rechtsgeschäft als genehmigt, es
sei denn, dass vor Ablauf dieser Frist ein Widerspruch im
Grundbuch eingetragen oder ein Antrag auf Berichtigung
des Grundbuchs oder ein Antrag oder ein Er suchen auf
Eintragung eines Widerspruchs gestellt worden ist.

§ 30

Anhörung der land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsvertretung

Die Landwirtschaftsbehörde hat vor der Entscheidung
über einen Genehmigungsantrag die Organisationen zu
hören, die von der Landesregierung in einer Rechtsver-
ordnung nach § 32 Abs. 3 des Gesetzes über das gericht-
liche Verfahren in Landwirtschaftssachen vom 21. Juli
1953 (BGBl. I S. 667), zuletzt geändert durch Artikel 43
des FGG-Reformgesetzes vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2707), in der jeweils geltenden Fas-
sung als land- und forstwirtschaftliche Berufsvertretung
bestimmt sind. Das Ministerium für Ernährung und
Ländlichen Raum wird ermächtigt, das Verfahren der
Anhörung durch Rechtsverordnung näher zu regeln.

§ 31

Begründung und Bekanntgabe der Entscheidungen, 
Rechtsmittelbelehrung

(1) Entscheidungen, gegen die nach § 32 ein Antrag auf
gerichtliche Entscheidung zulässig ist, sind nach den
Vorschriften des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
zu begründen und schriftlich bekannt zu geben.

(2) In dem Bescheid sind die Beteiligten, im Falle eines
Landpachtvertrags alle Vertragsteile, über die Zulässig-
keit des Antrags auf gerichtliche Entscheidung, über das
Gericht, bei dem der Antrag zu stellen ist, sowie über
Form und Frist des Antrags auf gerichtliche Entschei-
dung schriftlich zu belehren. 

(3) Die Antragsfrist beginnt mit der Bekanntgabe der
Entscheidung der Landwirtschaftsbehörde. Fehlt bei der
Bekanntgabe die vorgeschriebene Belehrung oder ist
diese unvollständig oder unrichtig, beginnt die Antrags-
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frist mit Bekanntgabe der ordnungsgemäßen Belehrung,
spätestens jedoch fünf Monate nach der Bekanntgabe der
Entscheidung.

§ 32

Gerichtliches Verfahren

(1) Wenn die Landwirtschaftsbehörde 

1. die Genehmigung versagt (§ 7), 

2. die Genehmigung durch Auflagen oder Bedingungen
(§§ 8 und 9) einschränkt, 

3. die Erteilung eines Zeugnisses oder einer Bescheini-
gung verweigert (§§ 5, 9 Abs. 2, § 28 Abs. 4),

4. den Landpachtvertrag oder die Vertragsänderung be-
anstandet (§ 13),

5. ein Zwangsgeld festsetzt (§ 35) oder 

6. eine Ordnungsmaßnahme anordnet (§ 36 Abs. 1 und 2),

können die Beteiligten innerhalb von einem Monat nach
der Bekanntgabe der Entscheidung der Landwirtschafts-
behörde Antrag auf Entscheidung durch das nach Absatz 3
zuständige Landwirtschaftsgericht stellen. Der Antrag ist
schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts zu stellen. §§ 17 bis 19 des Gesetzes über
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gelten sinngemäß;
über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand entscheidet das zuständige Landwirtschaftsgericht. 

(2) Absatz 1 gilt auch bei Einwendungen gegen die Aus-
übung des Vorkaufsrechts nach § 20.

(3) Streitigkeiten über Entscheidungen nach Absatz 1
und 2 werden als Landwirtschaftssachen der freiwilligen
Gerichtsbarkeit den nach dem Gesetz über das gericht -
liche Verfahren in Landwirtschaftssachen zuständigen
Landwirtschaftsgerichten zugewiesen. Für diese Verfah-
ren gelten die Vorschriften des ersten und zweiten Ab-
schnitts des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in
Landwirtschaftssachen entsprechend.

(4) Das Landwirtschaftsgericht kann die Entscheidungen
treffen, die auch die für die Genehmigung einer Veräuße-
rung zuständige Landwirtschaftsbehörde treffen kann.

(5) Stellt im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 ein Ver -
trags teil den Antrag auf gerichtliche Entscheidung, kann
das Landwirtschaftsgericht entweder feststellen, dass der
Land pachtvertrag nicht zu beanstanden ist, oder den Land-
pachtvertrag aufheben; das Gleiche gilt für die Vertragsän-
derung. Erachtet das Landwirtschaftsgericht eine auf § 13
Abs. 1 Nr. 3 gestützte Beanstandung für begründet, kann
es den Vertrag insoweit ändern, statt ihn aufzuheben.

(6) Auf Antrag eines Vertragsteils kann das Landwirt-
schaftsgericht Anordnungen über die Abwicklung eines

aufgehobenen Landpachtvertrags treffen. Der Inhalt
solcher Anordnungen gilt unter den Vertragsteilen als
Vertragsinhalt. Über Streitigkeiten, die diesen Vertrags-
inhalt betreffen, entscheidet auf Antrag das Landwirt-
schaftsgericht.

(7) Ein Antrag nach § 593 Abs. 4 BGB ist nur zulässig,
wenn der Vertrag angezeigt worden ist.

§ 33

Gebühren-, Auslagen- und Steuerfreiheit

(1) Im Verfahren vor der Landwirtschaftsbehörde wer-
den Gebühren und Auslagen nicht erhoben. 

(2) Alle Geschäfte und Verhandlungen, die zur Durch-
führung von Siedlungsverfahren im Sinne dieses Geset-
zes dienen, sind, soweit sie nicht im Wege des ordent -
lichen Rechtsstreits vorgenommen werden, von allen Ge-
bühren, ausgenommen Vermessungsgebühren und -ent-
gelte, und Steuern des Landes und sonstiger öffentlicher
Körperschaften befreit. Die Befreiung erstreckt sich ins-
besondere auch auf Wertzuwachssteuern jeder Art, auf
letztere insbesondere auch dann, wenn sie von dem Er-
werb von Land oder Inventar durch das Siedlungsunter-
nehmen erhoben werden.

(3) Die Gebühren- und Steuerfreiheit ist durch die zu-
ständigen Behörden ohne weitere Nachprüfung zuzuge-
stehen, wenn das Siedlungsunternehmen versichert, dass
ein Siedlungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes vor-
liegt und dass der Antrag oder die Handlung zur Durch-
führung eines solchen Verfahrens erfolgt. Die Versiche-
rung unterliegt nicht der Nachprüfung durch die Finanz-
behörden.

(4) Die Gebühren- und Steuerfreiheit gilt auch, wenn das
Grundstück im Wege der Zwangsversteigerung für Sied-
lungszwecke erworben wird.

(5) § 29 des Reichssiedlungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 34

Statistik

(1) Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Finanz-
ministerium durch Rechtsverordnung zu bestimmen,
dass zur Ergänzung der Bundesstatistik der Kaufwerte
für landwirtschaftlichen Grundbesitz bei den für die Ge-
nehmigung nach § 3 zuständigen Landwirtschaftsbehör-
den Erhebungen durchgeführt und als Merkmale nach
Landesrecht

1. die Nutzungsart,

2. die sozialökonomische Stellung des Erwerbers,

3. die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung,
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4. die Belegenheit der veräußerten Fläche

erhoben werden.

(2) In der Verordnung können auch die Hilfsmerkmale,
die Art und Weise der Erhebung, der Berichtszeitraum,
der Berichtszeitpunkt und die Periodizität geregelt wer-
den.

Sechster Abschnitt

Zwangsmaßnahmen

§ 35

Zwangsgeld

(1) Wer einer schriftlichen Aufforderung der Landwirt-
schaftsbehörde nicht Folge leistet, innerhalb einer be-
stimmten Frist den Besitz eines Grundstücks, den er auf
Grund einer genehmigungsbedürftigen Veräußerung er-
worben oder einem anderen überlassen hat, an den Ver-
äußerer zurückzuübertragen oder vom Erwerber zurückzu-
nehmen, obwohl eine nach diesem Gesetz oder nach dem
Grundstückverkehrsgesetz vom 28. Juli 1961 (BGBl. I 
S. 1091), zuletzt geändert durch Artikel 108 des FGG-
Reformgesetzes, erforderliche Genehmigung nicht bean-
tragt oder unanfechtbar versagt worden ist, kann durch
Festsetzung von Zwangsgeld, auch wiederholt, angehal-
ten werden, der Aufforderung nachzukommen. Dasselbe
gilt, wenn eine Auflage nicht erfüllt wird, die bei der Ge-
nehmigung eines Rechtsgeschäfts nach diesem Gesetz
oder auf Grund des Grundstückverkehrsgesetzes ge-
macht worden ist. § 20 des Landesverwaltungsvoll-
streckungsgesetzes ist anzuwenden. 

(2) Das Zwangsgeld wird durch die Landwirtschafts-
behörde festgesetzt. Die Festsetzung kann nach § 32
durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung angefochten
werden.

(3) Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von 1 000
Euro, im Wiederholungsfall 2 000 Euro nicht überstei-
gen.

§ 36

Ordnungsmaßnahmen

(1) Ist ein anzuzeigender Landpachtvertrag oder eine an-
zuzeigende Vertragsänderung nicht fristgemäß angezeigt
worden, kann die Landwirtschaftsbehörde die Anzeige
verlangen.

(2) Ist ein Landpachtvertrag nach §§ 28 oder 32 aufge -
hoben worden, kann die Landwirtschaftsbehörde von
den Vertragsteilen verlangen, dass eine bereits vorge-
nommene Übertragung des Besitzes an der Pachtsache
innerhalb einer angemessenen Frist rückgängig gemacht
wird. Kommen die Vertragsteile der Aufforderung nicht

nach, können sie von der Landwirtschaftsbehörde durch
Festsetzung eines Zwangsgelds dazu angehalten werden.
§ 35 gilt entsprechend.

(3) Über die Rechtmäßigkeit von Maßnahmen nach Ab-
satz 1 und 2 entscheidet auf Antrag das Landwirtschafts-
gericht.

Artikel 2

Änderung des Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes

Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 
14. März 1972 (GBl. S. 74), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 91 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469,
520), wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Betriebe nach § 57 Abs. 2 des Energiesteuerge-
setzes vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534), zu-
letzt geändert durch Artikel 30 des Gesetzes vom
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794, 2839), in
der jeweils geltenden Fassung,“.

2. § 7 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Das Ministerium erstellt für das Land ein agra -
risches Entwicklungsprogramm, das den im Landes-
gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom
19. November 2002 (GBl. S. 428), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 367,
ber. S. 411), in der jeweils geltenden Fassung gere-
gelten Anforderungen an die Strategische Umwelt-
prüfung entsprechen muss.“

3. § 8 Abs. 2 wird aufgehoben.

4. § 25 erhält folgende Fassung:

„§ 25

Aufforstungsgenehmigung

(1) Wer ein Grundstück in der offenen Landschaft
ganz oder teilweise aufforsten will, bedarf der Ge-
nehmigung. Fällt die Aufforstung in den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder des Landesgesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung, hat das Genehmi-
gungsverfahren den in diesen Gesetzen geregelten
Anforderungen zu entsprechen. Die Genehmigung
erlischt insoweit, als nicht innerhalb von drei Jahren
nach ihrer Erteilung von ihr im Wesentlichen Ge-
brauch gemacht worden ist. Sie kann vor Fristablauf
auf Antrag einmalig um bis zu drei Jahre schriftlich
verlängert werden.
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(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn

1. Erfordernisse der Raumordnung und Landespla-
nung der Aufforstung entgegenstehen,

2. durch die Aufforstung die Verbesserung der Ag -
rarstruktur behindert oder die Ertragsfähigkeit be-
nachbarter Grundstücke erheblich gemindert würde,

3. der Naturhaushalt, die Lebensstätten von gefähr-
deten Tier- und Pflanzenarten oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigt würden,

4. die Aufforstung den konkretisierten Zielvorstel-
lungen der Gemeinde über die Entwicklung des
Gemeindegebiets widerspricht oder

5. die Aufforstung geeignet ist, die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs oder der Sicherheit von
Gebäuden und deren Bewohner nachhaltig zu ge-
fährden,

ohne dass die nachteiligen Wirkungen durch Aufla-
gen verhütet oder ausgeglichen werden können. Auf-
lagen nach Satz 1 gelten gegenüber jedem späteren
Nutzungsberechtigten der Pflanzung, auch wenn sie
nicht privatrechtlich vereinbart worden sind.

(3) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf es
nicht, wenn für das Grundstück auf Grund anderer
öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Aufforstung
rechtsverbindlich festgesetzt worden ist. Dies gilt
auch, wenn das Grundstück in einem Aufforstungs-
gebiet nach § 25 b liegt. In diesem Falle ist die beab-
sichtigte Aufforstung der Gemeinde unter Angabe
der vorgesehenen Baumarten anzuzeigen.

(4) Wird ein Grundstück ohne die erforderliche Ge-
nehmigung nach Absatz 1 oder unter Missachtung
von Auflagen nach Absatz 2 ganz oder teilweise auf-
geforstet, kann die untere Landwirtschaftsbehörde
die Beseitigung oder die Wiederherstellung eines
ordnungsgemäßen Zustands anordnen, wenn nicht
auf andere Weise ein rechtmäßiger Zustand herge-
stellt werden kann.

(5) Weitergehende naturschutzrechtliche Bestimmun-
gen bleiben unberührt.“

5. Nach § 25 wird folgender neuer § 25 a eingefügt:

„§ 25 a

Kurzumtriebsplantagen, Weihnachtsbaumkulturen

(1) § 25 gilt für die Anlage von Kurzumtriebsplan -
tagen, die Wald im Sinne von § 2 Abs. 1 des Bundes-
waldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037),
zuletzt geändert durch Artikel 213 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), in der je-
weils geltenden Fassung sind. Bei allen anderen
Arten von Kurzumtriebsplantagen ist § 25 nur dann

anzuwenden, wenn die oberirdischen Pflanzenteile
nicht jeweils spätestens bis zum 31. Dezember des
zehnten auf die Anpflanzung oder den letzten Ernte-
zeitpunkt folgenden Jahres geerntet werden.

(2) § 25 gilt nicht für die Anlage von Weihnachts-
baumkulturen und Kulturen zur Gewinnung von
Schmuck- und Zierreisig. Die Pflanzen einer Weih-
nachtsbaumkultur dürfen eine Höhe von 3 m, die
Pflanzen einer Kultur zur Gewinnung von Schmuck-
und Zierreisig eine Höhe von 6 m nicht überschrei-
ten.

(3) Anpflanzungen von Kurzumtriebsplantagen, bei
denen die oberirdischen Pflanzenteile jeweils spätes -
tens bis zum 31. Dezember des zehnten auf die An-
pflanzung oder den letzten Erntezeitpunkt folgenden
Jahres geerntet werden (Absatz 1 Satz 2), und von
Kulturen nach Absatz 2 sind der unteren Landwirt-
schaftsbehörde unter Angabe der Gemarkung, der
Flurstücksnummern sowie des beabsichtigten Vorha-
bens (Art, Umfang, Zeitpunkt der Anpflanzung, Nut-
zungsdauer) vor Beginn schriftlich anzuzeigen.
Äußert sich die Behörde gegenüber dem Anzeige-
pflichtigen nicht innerhalb von drei Monaten nach
Eingang der Anzeige oder teilt sie ihm mit, dass
gegen das angezeigte Vorhaben keine Bedenken be -
stehen, kann die Anpflanzung durchgeführt werden.

(4) Anpflanzungen nach Absatz 2 müssen spätestens
nach Erreichen der maximal zulässigen Höhe voll-
ständig beseitigt oder neu angelegt werden. Erfolgt
keine Neuanlage der Pflanzung, ist die Person, die
die Anlage gepflanzt hat, verpflichtet, den vorhande-
nen Bestand unverzüglich, jedoch spätestens inner-
halb der folgenden drei Monate, zu beseitigen und
den vorherigen Zustand der Fläche wiederherzustel-
len. Bei einer Neuanlage sind überständige Bäume
zu beseitigen. Die Verpflichtungen nach Satz 1 bis 3
gelten gegenüber jedem späteren Nutzungsberechtig-
ten der Pflanzung, auch wenn sie nicht privatrecht-
lich vereinbart worden sind.

(5) Werden die Verpflichtungen aus Absatz 4 nicht
erfüllt, kann die untere Landwirtschaftsbehörde die
erforderlichen Anordnungen treffen.

(6) Weitergehende naturschutzrechtliche Bestimmun-
gen bleiben unberührt.“

6. Der bisherige § 25 a wird § 25 b und wird wie folgt
geändert:

In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 25 Abs. 3“
durch die Angabe „§ 25 a Abs. 2 und 4“ ersetzt.

7. Der bisherige § 25 b wird § 25 c und wird wie folgt
geändert:

In Satz 1 und 4 wird jeweils die Angabe „§ 25 a“
durch die Angabe „§ 25 b“ ersetzt.
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8. § 28 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. a) ohne Genehmigung ein Grundstück nach § 25
Abs. 1 ganz oder teilweise aufforstet,

b) eine mit der Genehmigung nach § 25 Abs. 1
verbundene Auflage nicht befolgt, sofern in
der Auflage ausdrücklich auf diese Bußgeld-
vorschriften verwiesen wird,

c) eine beabsichtigte Aufforstung nach § 25 Abs. 3
Satz 3 nicht anzeigt,

d) eine Anpflanzung im Sinne von § 25 a nicht vor
Beginn anzeigt, nicht in der angezeigten Weise
nutzt oder nach Ablauf der zulässigen Nut-
zungsdauer nicht beseitigt oder neu anlegt,“.

9. Nach § 28 wird folgende Abschnittsbezeichnung ein-
gefügt:

„Abschnitt IV

Zuständigkeiten, Durchführung“.

10. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. des Höfe- und Fideikommissrechts,“.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. die ihnen durch § 26 Abs. 1 des Agrar struk -
turverbesserungsgesetzes vom 10. Novem-
ber 2009 (GBl. S.645) zugewiesenen Auf-
gaben der Landwirtschaftsbehörde.“

bb) Nummer 3 wird gestrichen.

c) Absatz 7 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die übergeordneten Behörden können im Einzel-
fall die Zuständigkeit an sich ziehen,

1. bei Gefahr im Verzug, wenn ein rechtzeitiges
Tätigwerden der zuständigen Behörden nicht
erreichbar erscheint, oder

2. soweit eine Aufgabe in den Dienstbezirken
mehrerer nachgeordneter Behörden sachgerecht
nur einheitlich wahrgenommen werden kann.“

11. § 29 a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift „Zuständigkeit“ wird durch die
Überschrift „Beteiligung und Zuständigkeit“ ersetzt.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die untere Landwirtschaftsbehörde trifft Ent-
scheidungen nach § 25 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 2 Nr. 4 und § 27 Abs. 3 im Einvernehmen mit
der Gemeinde.“

c) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3
eingefügt:

„(2) Die Gemeinde hat die Erteilung oder Verwei-
gerung ihres Einvernehmens zu einer Aufforstung
nach § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 4
innerhalb von drei Monaten nach Zugang der
Aufforderung der unteren Landwirtschaftsbehör-
de schriftlich zu erklären. Erklärt sich die Ge-
meinde nicht rechtzeitig, gilt das Einvernehmen
als erteilt. Verweigert die Gemeinde das Einver-
nehmen fristgerecht, lehnt die untere Landwirt-
schaftsbehörde den Aufforstungsantrag ab. Wurde
mit der Aufforstung bereits begonnen, kann die
untere Landwirtschaftsbehörde die erforderlichen
Anordnungen nach § 25 Abs. 4 treffen.

(3) Die untere Landwirtschaftsbehörde informiert
über Vorhaben nach § 25 a Abs. 3 umgehend die
belegene Gemeinde, die dieser innerhalb von zwei
Monaten mitteilt, ob ihre kommunalen Rechte
verletzt sind.“

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4; der bisheri-
ge Absatz 3 wird aufgehoben.

12. § 29 d wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 werden die Worte „zu Lasten des 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
Land wirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie,“
durch die Worte „zu Lasten des Europäischen Ga-
rantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER),“
sowie die Worte „aus dem EAGFL, Abteilung
Garantie“ durch die Worte „aus dem EGFL und
aus dem ELER“ ersetzt.

2. In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „zum Rech-
nungsabschluss des EAGFL, Abteilung Garantie“
durch die Worte „zum Rechnungsabschluss des
EGFL und des ELER“ ersetzt.

13. § 29 f Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Träger der Akademie für Landbau und Haus-
wirtschaft Kupferzell im Sinne des Schulgesetzes für
Baden-Württemberg ist der Hohenlohekreis. Der
Ausgleich der dem Hohenlohekreis durch die Träger-
schaft der Staatlichen Fachschule für ländlich-haus-
wirtschaftliche Berufe Kupferzell entstehenden Kos -
ten wird in der Vereinbarung zwischen dem Land 
einerseits und dem Hohenlohekreis und dem Land-
kreis Schwäbisch Hall andererseits vom 23. Novem-
ber 2004 in der jeweils geltenden Fassung geregelt.
Diese Vereinbarung regelt auch die Zusammenarbeit
zwischen den in Satz 2 genannten Landkreisen unter-
einander bei der Ausübung der Schulträgerschaft
nach Satz 1.“
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14. Die Abschnittsbezeichnung vor § 30

„Abschnitt IV

Einrichtungen, Mitwirkung und Durchführung“

wird gestrichen.

15. Die §§ 30, 31 und 35 werden aufgehoben.

16. Der bisherige § 32 wird neuer § 30.

17. Der bisherige § 33 wird neuer § 31 und erhält folgen-
de Fassung:

„§ 31

Berichte an den Landtag

Das Ministerium legt dem Landtag mindestens alle
fünf Jahre einen Bericht über die Sicherung der ge-
sellschaftspolitischen Aufgaben der Landwirtschaft
und der Forstwirtschaft vor.“

Artikel 3

Änderung des Fischereigesetzes

Das Fischereigesetz für Baden-Württemberg vom 14. No -
vember 1979 (GBl. S. 466, ber. 1980 S. 136), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. November 2008 (GBl. S. 388),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe „§§ 3 bis
12,“ die Angabe „14 Abs. 2 sowie §§“ eingefügt.

b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 ein-
gefügt:

„(3) Dieses Gesetz gilt zusätzlich für Anlagen der
Aquakultur, die nicht Gewässer im Sinne des Ab-
satzes 1 sind, soweit dies ausdrücklich bestimmt
ist.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

2. Nach § 1 wird folgender neuer § 1 a eingefügt:

„§ 1 a

Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft

(1) Dieses Gesetz dient auch der Durchführung von
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft auf dem
Gebiet der Aquakultur und der Binnenfischerei.

(2) Die Durchführung und die Überwachung der Ein-
haltung der in Absatz 1 genannten Rechtsakte ein -
schließlich der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen

obliegt den Fischereibehörden, soweit nichts anderes
bestimmt ist.“

3. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Einsatz nicht einheimischer Fischarten be-
darf der Erlaubnis der Fischereibehörde. Die Er-
laubnis ersetzt diejenige nach § 44 Abs. 1 des Na-
turschutzgesetzes. Dieser Absatz findet auch auf
Anlagen der Aquakultur, die nicht Gewässer im
Sinne von § 1 Abs. 1 sind, Anwendung.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 ein-
gefügt:

„(3) Der erstmalige Einsatz einheimischer Fisch -
arten in bisher fischfreie Gewässer bedarf der Er-
laubnis der Fischereibehörde.“

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4
und 5.

4. Nach § 44 wird folgender neuer § 44 a eingefügt:

„§ 44 a

Umsetzung von Rechtsakten 
der Europäischen Gemeinschaft

(1) Zur Durchführung der Rechtsakte der Europä -
ischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Aquakultur
und der Binnenfischerei (§ 1 a) kann das Ministeri-
um durch Rechtsverordnung Bestimmungen treffen
über

1. die Erfassung von Informationen über gewerbs-
mäßige Fangtätigkeiten, insbesondere zur Erstel-
lung von Verzeichnissen

a) aller Fischereifahrzeuge und gewerbsmäßiger
Akteure und Fischer sowie

b) aller Einrichtungen oder anderen von den Mit-
gliedstaaten zugelassenen Stellen oder ermäch-
tigten Personen, die die Erstvermarktung von
Erzeugnissen der Binnenfischerei und der Aqua-
kultur durchführen,

2. Nachweise über den Fang und die Abgabe von
Binnenfischen,

3. Verbote oder Einschränkungen des gewerbsmäßi-
gen Fangs und der Erstvermarktung bestimmter
Fischarten.

(2) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend“.

5. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 14 Abs. 3 Satz 1“
durch die Angabe „§ 14 Abs. 4 Satz 1“ ersetzt.
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b) Nummer 6 erhält folgende Fassung:

„6. entgegen § 14 Abs. 2 oder 3 Fische ohne Er-
laubnis der Fischereibehörde einsetzt,“.

6. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4

Änderung des Landeswaldgesetzes

Das Landeswaldgesetz in der Fassung vom 31. August
1995 (GBl. S. 685), zuletzt geändert durch Gesetz vom
14. Oktober 2008 (GBl. S. 367), wird wie folgt geändert:

§ 64 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Für die Übertragung der Bewilligungsfunktion
sowie der Funktion des technischen Prüfdienstes auf die
Forstbehörden für Ausgaben zu Lasten der Europäischen
Gemeinschaft gilt § 29 d des Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung
entsprechend.“

Artikel 4 a

Änderung des Landesjagdgesetzes

Das Landesjagdgesetz in der Fassung vom 1. Juni 1996
(GBl. S. 369), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Ok-
tober 2007 (GBl. S. 473), wird wie folgt geändert:

§ 27 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Das in den staatlichen und kommunalen Eigenjagdbe -
zirken sowie in den gemeinschaftlichen Jagdbezirken
zuvor einzuholende forstliche und, soweit dies erforder-
lich ist, landwirtschaftliche Gutachten über eingetretene
Wildschäden und über Wildschadensverhütungsmaß -
nahmen auf forstwirtschaft lich oder landwirtschaftlich
genutzten Grund stücken soll Vorschläge zur Abschuss-
planung enthalten.“

Artikel 5

Änderung des Ausführungsgesetzes zum Grundstück-
verkehrsgesetz und zum Landpachtverkehrsgesetz

Das Ausführungsgesetz zum Grundstückverkehrsgesetz
und zum Landpachtverkehrsgesetz in der Fassung vom 
21. Februar 2006 (GBl. S. 85), geändert durch Verordnung
vom 17. Juli 2006 (GBl. S. 270), wird wie folgt geändert:

1. In § 5 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1 a) Die Genehmigung kann in dem betroffenen
Landesteil zur Abwehr erheblicher Gefahren für die
Agrarstruktur über die in § 9 des Grundstückverkehrs-
gesetzes genannten Gründe hinaus auch versagt wer-

den, wenn das veräußerte Grundstück der Erzeugung
landwirtschaftlicher Produkte dient, die außerhalb des
Gemeinsamen Marktes zollfrei verbracht werden, und
dadurch Wettbewerbsverzerrungen entstehen.“

2. In § 6 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a einge-
fügt:

„(1 a) Der Landpachtvertrag kann in dem betroffenen
Landesteil zur Abwehr erheblicher Gefahren für die
Agrarstruktur über die in § 4 des Landpachtverkehrsge-
setzes genannten Gründe hinaus auch beanstandet wer-
den, wenn das verpachtete Grundstück der Erzeugung
landwirtschaftlicher Produkte dient, die außerhalb des
Gemeinsamen Marktes zollfrei verbracht werden, und
dadurch Wettbewerbsverzerrungen entstehen.“

Artikel 6

Aufhebung von Rechtsvorschriften

Mit Ablauf des 30. Juni 2010 treten außer Kraft 

1. das Ausführungsgesetz zum Grundstückverkehrsge-
setz und zum Landpachtverkehrsgesetz in der Fassung
vom 21. Februar 2006 (GBl. S. 85), zuletzt geändert
durch Artikel 5 dieses Gesetzes, 

2. das Gesetz zur Ausführung des Reichssiedlungsgeset-
zes vom 18. Dezember 1995 (GBl. 1996 S. 29, 31),
zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom
14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 329),

3. die Verordnung der Landesregierung über die Festset-
zung der Freigrenze in bestimmten Landesteilen nach
dem Ausführungsgesetz zum Grundstückverkehrsge-
setz vom 13. Februar 1995 (GBl. S. 276), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2005
(GBl. S. 799, 803),

4. die Verordnung der Landesregierung über die Bestim-
mung der Freigrenze nach dem Landpachtverkehrsge-
setz vom 13. Februar 1995 (GBl. S. 277), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Dezember
2005 (GBl. S. 799, 803),

5. die Verordnung des Ministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten zur Ausführung des Reichssied-
lungsgesetzes vom 22. März 1957 (GBl. S. 37).

Artikel 7

Übergangs- und Schlussvorschriften

(1) Bereits begonnene Verfahren sowie Verfahren über
Anträge auf gerichtliche Entscheidung, die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes anhängig geworden sind, sind
nach den bisher geltenden Vorschriften zu Ende zu
führen. 
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(2) Verordnungen, die auf Grund der bisherigen Ermäch-
tigungen ergangen sind, bleiben in Kraft, soweit sie nicht
nach Artikel 4 aufgehoben werden.

(3) Die Auswirkungen des Artikels 1 § 2 werden nach 
einem Erfahrungszeitraum von drei Jahren nach Inkraft-
treten von Artikel 1 dieses Gesetzes durch die Landes -
regierung überprüft. Die Landesregierung unterrichtet
den Landtag über das Ergebnis der Überprüfung.

Artikel 8

Inkrafttreten

(1) Artikel 2 Nr. 1 bis 9, 10 Buchst. c und 11 bis 16
sowie Artikel 3 bis 5 treten am Tag nach der Verkün-
dung dieses Gesetzes in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Juli 2010 in
Kraft.
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Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung 

Landkreis Lörrach     

Bad Bellingen Bamlach Lörrach Lörrach Schwörstadt Schwörstadt 
 Hertingen  Brombach  Dossenbach 
 Rheinweiler  Haagen Steinen Steinen 
Binzen Binzen  Hauingen  Hägelberg 
Efringen-Kirchen Efringen-Kirchen Maulburg Maulburg  Höllstein 
 Blansingen Rheinfelden (Baden)  Rheinfelden  Hüsingen 
 Egringen  Adelhausen Weil am Rhein Weil 
 Huttingen  Degerfelden  Haltingen 
 Istein  Eichsel  Märkt 
 Kleinkems  Herten  Ötlingen 
 Mappach  Karsau Wittlingen Wittlingen 
 Welmlingen  Minseln   
 Wintersweiler  Nordschwaben   
Eimeldingen Eimeldingen Rümmingen Rümmingen   
Fischingen  Fischingen Schallbach Schallbach   
Grenzach-Wyhlen Grenzach Schopfheim  Schopfheim   
 Wyhlen  Eichen   
Hasel Hasel  Fahrnau   
Inzlingen Inzlingen  Langenau   
Kandern Holzen  Wiechs   
 Tannenkirch     
 Wollbach     
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  .     

      

      

      

      

Anlage

(zu Artikel 1 § 2 Abs. 1)
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Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung 

Landkreis Waldshut     

Albbruck Albbruck Klettgau Bühl Stühlingen Stühlingen 
 Birkingen  Erzingen  Bettmaringen 
 Birndorf  Geißlingen  Blumegg 
 Buch  Grießen  Eberfingen 
 Schachen  Rechberg  Grimmelshofen 
 Unteralpfen  Riedern am Sand  Lausheim 
Bad Säckingen Bad Säckingen   Weisweil  Mauchen 
 Harpolingen Küssaberg Bechtersbohl  Schwaningen 
 Rippolingen  Dangstetten  Wangen 
 Wallbach  Kadelburg  Weizen 
Bonndorf im Dillendorf  Küßnach Ühlingen-Birkendorf Ühlingen 
Schwarzwald   Reckingen  Obermettingen 
Dachsberg (Süd- Wilfingen  Rheinheim  Untermettingen 
schwarzwald)  Lauchringen Oberlauchringen  Waldshut-Tiengen Waldshut 
Dettighofen  Dettighofen  Unterlauchringen  Tiengen 
 Baltersweil Laufenburg (Baden) Laufenburg  Aichen 
 Berwangen  Binzgen  Breitenfeld 
Dogern Dogern  Grunholz  Detzeln 
Eggingen Eggingen  Hauenstein  Eschbach 
Görwihl  Görwihl  Hochsal  Gurtweil 
 Niederwihl  Luttingen  Indlekofen 
 Oberwihl  Rotzel  Krenkingen 
 Rotzingen Lottstetten Lottstetten  Oberalpfen 
 Rüsswihl Murg Murg  Waldkirch 
Herrischried Hogschür  Hänner Wehr Wehr 
 Hornberg  Niederhof  Öflingen 
 Niedergebisbach  Oberhof Weilheim Weilheim 
Hohentengen am  Hohentengen  Rickenbach Rickenbach  Bannholz 
Hochrhein Bergöschingen  Altenschwand  Bierbronnen 
 Lienheim  Bergalingen  Nöggenschwiel 
 Stetten   Hottingen  Remetschwiel 
Jestetten Jestetten  Hütten Wutach Lembach 
 Altenburg  Willaringen Wutöschingen Wutöschingen 
  St. Blasien Immeneich  Degernau 
     Horheim 
     Ofteringen 

     Schwerzen 
      



 

Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung Gemeinde Gemarkung 

Schwarzwald-Baar-Kreis     
      

Blumberg Blumberg Blumberg Fützen Blumberg Nordhalden 
 Achdorf  Hondingen  Riedböhringen 
 Epfenhofen  Kommingen  Riedöschingen 
      

Landkreis Konstanz     

Allensbach Allensbach Hilzingen Schlatt am Randen Rielasingen- Rielasingen 
 Hegne  Weiterdingen Worblingen Worblingen 
 Kaltbrunn Konstanz Konstanz Singe  Singen  
 Langenrain  Dettingen  Beuren a. d. Aach 
Bodman -  Bodman  Dingelsdorf  Bohlingen 
Ludwigshafen Ludwigshafen  Litzelstetten  Friedingen a. d. Aach 
Büsingen am Büsingen Moos Moos  Hausen a. d. Aach 
Hochrhein   Bankholzen  Schlatt unter Knähen 
Engen Welschingen  Iznang  Überlingen am  
Gaienhofen Gaienhofen  Weiler Steißlingen Steißlingen 
 Gundholzen Mühlhausen- Mühlhausen  Wiechs 
 Hemmenhofen  Ehingen  Stockach Espasingen 
 Horn Öhningen Öhningen  Wahlwies 
Gailingen am Gailingen  Schienen Tengen Tengen 
Hochrhein   Wangen  Beuren am Ried 
Gottmadingen Gottmadingen Radolfzell am Radolfzell  Blumenfeld 
 Bietingen Bodensee Böhringen  Büßlingen 
 Ebringen  Güttingen  Talheim 
 Randegg  Liggeringen  Uttenhofen 
Hilzingen Hilzingen  Markelfingen  Watterdingen 
 Binningen  Möggingen  Weil 
 Duchtlingen  Stahringen  Wiechs am Randen 
 Riedheim Reichenau Reichenau   
      
Landkreis Tuttlingen     

Geisingen Leipferdingen    

--n (Hohentwiel)  (Hohentwiel)

 Ried
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